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in welchen die Perſon welcher reſtituiert werden muſs, nicht gutund ohne Aufſehen zu machen zu eruieren iſt, Arme, Kirchen, Klöſter,gute Zwecke für dieſelbe ſubſtituiert werden können.
Geradezu verwerflich erſcheint eine Inquiſition, wenn

Gefahr vorhanden iſt, daſs, wie ES in unſerem Falle wirklich ge⸗ſchehen dieſelbe allerlei Urtheilen, eden, Conjecturen und legli
zur Bloßſtellung der reſtituierenden Perſon Veranlaſſung gibt 77  8iſt ein Wunder“, hat n ſpäteren Jahren jene Kloſterfrau geſagt,„daſs ich meinen Glauben nicht verloren habe war verſucht,alles über ord zu werfen.“ etzt befindet ſie ſich In einem Irren⸗
aQuſe Daran iſt zum Theile jener unkluge und unwiſſendeBeichtvater

Dieburg (Heſſen Rector Engelhart.
(Praktiſche nte bei nlegung katholiſcherVolksbibliotheken.) Der heilige Vater, Leo XIII at

März 1891 In ſeinem Schreiben den hochwürdigſten öſterr.iſkopa bekanntlich auch von der Förderung der Preſſe E·prochen und geſagt 7 iſt nothwendig, dieſen (d den
kirchenfeindlichen) Schriften und Zeitungen andere In nicht ungleichemettkampfe entgegenzuſtellen, ſo deren abzuſtumpfen,ihren boshaften Trug aufzudecken, das Gift des Irrthums abzuwehrenund zu rechter, pflichtmäßiger Tugendübung anzuſpornen.“

Dementſprechend Tklärt auch der hochwürdigſte öſterr. iſkopaIn ſeinen Litteris Encyclicis 20 universum Austriae Clerum vom
Nov 1891 „eꝗue Silentio praeteribimus. uall Utiles Sint

bibliothecae PTO parochianis institutae. DeL uas 7131 fidei mori-
busque perniciosi fidelium domibus manibusque Xtrudi possunt.“

Ueber den Nutzen und auch die Nothwendigkeit ſolcher Bibliothekenbeſteht b kein Zweifel, aber arüber ſind ſich manche nicht klar,wie ſie bei Errichtung und Erhaltung derſelben vorgehen ollen; das
bezeugen die vielen brieflichen Anfragen die ereits katho⸗liſche Volksbibliotheken errichtet haben

Schreiber dieſes hätte gerne die Beantwortung dieſer rageeiner berufeneren Eder überlaſſen; ndeſſen drängt die Zeit und ſoll10 mit dieſem Artikel die Sache nicht abge

oſſen ondern nur In
Fluſs gebracht ſein Es ſei miu geſtattet, die rage, wie man bei
Anlegung katholiſcher olksbibliotheken vorzugehen habe, In der Weiſebeantworten, daſs ich zuerſt von der Vorbereitung zur Gr

Uun⸗
dung, dann von der Gründung ſelbſt und zuletzt von der Erhaltungderſelben handle.

Als inleitung wäre noch kurz die rage löſen, ob eine Frei⸗bibliothek Pfarrbibliothek) oder eine Vereinsbibliothek vorzuziehen ſeiDas äng von Umſtänden ab Indeſſen ich dafür, daſs eine
Vereinsbibliothek zwar Uunter der ontrole, aber auch Unter dem
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Utze des Vereinsgeſetzes ſteht, die äſtige Bettelei vermieden, die
Ergänzung und das Wachsthum der Bücherei durch Vereinsgaben(wenn auch noch ſo klein), geſichert, das Miſstrauen, das man
unentgeltliche Entlehnung etwa haben könnte, hintangehalten, und
alljährlich bei der General-Verſammlung die one Gelegenhei e⸗boten wird, äber Preſsverhältniſſe un einer ſo eingehenden elſe zuprechen, wie man S auf der Kanzel nicht ſo El thun kann,
nicht thun wird Wa dieſe Anſicht erhärtet, iſt ern Ausſpruchdes hochſeligen Biſchofes Erneſt Maria, welcher IM Linzer Diöceſan—blatte 1887, 3 niedergelegt iſt Daſelb El ES: 7• Nach dieſenMittheilungen iſt das geeignetſte üittel zur nlegung einer
Volksbibliothek die Gründung eines katholiſchen Leſevereines.Dieſer Verein hat wie jeder andere ſeine eigenen atuten, Eder Statthalterei zur Genehmigung vorzulegen ſind Geleitet
ird der Verein von einem Vereinscomité, welches aus dem Vereins—
vorſtande und vier Ausſchüſſen beſteht Alljährlich wird eine
General⸗Verſammlung abgehalten und ern ſtempelfreier RechenſchaBericht oder kurzer Jahres⸗Ausweis die vorgeſetzte Bezirks⸗hauptmannſchaf erſtattet“. 2 An dieſer Stelle iſt auch der Fingerzeigegeben, wie man die ründung einer katholiſchen Volksbibliothekvorbereiten kann.

Die Vorbereitung zuL ründung geſchie ur Samm⸗
lung von Geldſpenden (der oberöſterr. Volksverein iſt bereit, ber
Anſuchen einen Gründungsbeitrag u leiſten oder Gaben an
Büchern „von edlen Wohlthätern und ohen Gönnern“. en wir

die hohe und niedere Geiſtlichkeit überhaupt, wird auch da wieder,
übrigens dieſe Ohen Gönner nicht 3u hoch; die „Hochwürden“ und

Vieé In ſo vielen gemeinnützigen Werken, den ſicherſten Grundſtein
egen Um das geſpendete eld Qufe man möglichſt praktiſch ein.
Als Leitfaden hiezu, wie überhaupt für alle Zukunft, empfie ſich
beſonders „Die ropma der Jugend⸗ und Volksliteratur von
Engelbert Fiſcher“ (Billig bei errn Sachsperger Haslinger imn Linz
3u haben.) „Panholzer“ und „Langthaler“. Nach dieſem Leitfaden
wähle man In dem alljährlich bei Manz n Regensburg erſcheinenden
Antiquariſchen nzeiger „Verzeichnis um Preiſe herabgeſetzter Jugend⸗
und Volksſchriften der Verlagsanſtalt vorm Janz In Regensburg
(3 Bresciani 95 Hungari; IJ Stelzig; V Schöpf;Novellenſammlung von emIn öln für Gebildete; Dr Jari
Jugendbibliothek; Schöppners Charakterbilder der Geſchichte) Zur
Aufſtellung der Bibliothek ſoll ein entſprechendes bcν In der Nähe
der II  E, Im Pfarrhauſe, oder Meſsnerhauſe, oder mietweiſeIn einem Privathauſe vorbereitet werden, welches nach Maßgabe der
Vereinsmittel nach und nach paſſend eingerichte werden kann. Man
Uche einen kleinen rei. von Männern für die bevorſtehende Grün
dung 3u gewinnen, 8 bereit ſind, das Geſuch die Statt⸗
halterei unterſchreiben und überhaupt zur Realiſierung des ſo r—. —

„
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eminent katholiſchen erkes thatkräftig mitwirken. Sdann chreite man
mit ott die Ausführung des Planes; „Deus inéerementum „

II Was die ründung des Vereines anbelangt, ſo ſind
dazu folgende Vorkehrungen zu treffen: Es müſſen Atuten
vorgelegt werden und zwar In ünffacher Abſchri Ein xemplar
erhält einen Gulden-Stempel, die vier übrigen 1e einen kr.⸗Stempel.
Ein Elſpie afur lehe Diöceſanblatt 1887, Empfehlenswerte
Abänderungen waären etwa 81 Dieſer ſoll lauten: Der Name des
Vereines iſt katholiſcher Bücherverein oder Leſeverein
enthält den we des Vereines. leſe Aufgabe wird gelöst
theils durch freiwillige Beiträge Büchern und Zeitſchriften,
theils durch Anſchaffungen aus dem Vereinsvermögen. 8 4 Das
Vereinsvermögen wird gebildet Qus freiwilligen Geldſpenden für den
Vereinszweck und den jährlichen Beiträgen der Mitglieder. Wer
einen namhaften Beitrag en Büchern und Zeitſchriften oder
eine Geldſpende von mindeſtens 5. W widmet, wird von der
Vollverſammlung des Vereines zum Ehrenmitgliede ernannt. edes
itglie 3⁴ jährlich edes Mitglied kann alle acht Tage
ein Buch aus der Vereinsbücherei entlehnen, darf ES nach elieben,
doch nicht länger als Ein Vierteljahr benützen und haftet für dasſelbe.
Saumſeligen und unredlichen Entlehnern ird das Benützungsrecht

Die Mitglieder haben das Recht, an der Vollverſammlung
theilzunehmen und daſelbſt Anträge ſtellen, we dem Vereine
förderlich ſind 87 bleibt 88 bleibt bleibt bleibt 811
un Ernennung der Ehrenmitglieder. Aenderung der
Statuten durch Zweidrittel⸗Majorität. bleibt Im Falle
der uflöſung des Vereines fallen die geſpendeten er die
Spender zurü Die aus dem Vereinsvermögen angeſchafften werden
Eigenthum der Pfarrkirche N., der auch etwa vorhandenes Bar—
vermögen zugewendet wird ES muſs Eern (mit kr.⸗
Stempel verſehen) Ur die Bezirkshauptmannſchaft die hohe

Statthalterei eingereicht werden. Die conſtituier end
Verſammlung eſchehe mit vollem ifer, dem Unternehmen
gleich anfangs Sympathien 5 erwecken; enn fremdes rot nd ein
fremder Redner ſchmeckt beſten. Bei der Afnahme ſei man

vorſichtig, daſs man ſolide Mitglieder (komm edes
itglie erhält ern numeriertes nach vorliegendem Beiſpiel
Unter werden alle Bücher bis 9, Uunter alle er bis 19,
Unter alle Bücher bis bis eingetragen. Bei der
Rubrik , 2, wiederholt ſich dasſelbe, ſo daſs die Seiten⸗
zahlen die Hunderter (ev Tauſender), die obengedruckten Zahlen die
Zehner, die eigenhändig eingetragenen aber die Einer bedeuten Dieſes
Leſehe iſt jedesma bei der Entlehnung vorzuweiſen, QAmi das neue
Buch eingetragen werde Der Bibliothekar Uhr ein Einſchreib—
buch, welches olgende Einrichtung haben ſoll die Seitenzahl iſt
zugleich die Nummer des Leſeheftes, ſo daſ auf jede Seite nur Ein
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Entlehner ſtehen omm Eingeſchrieben wird nur die Nummer
des E das entlehnt wurde, das atem der Entlehnung und
0  atum der Einzahlung. Dem Bibliothekar iege ein Bücher⸗
katalog vor, welcher die Nummer des U  E den Namen und
Verfaſſer desſelben, den Leſerkreis für den (S beſtimmt iſt, und eine
Rubrik Anmerkung (ob gekauft oder geſchenkt) n  en ſoll edes
Buch werde in Umſchlag gehüllt behufs beſſerer Erhaltung, und
rage auf dem Rücken einen weißen Schild, auf welchem die
Katalog⸗Nummer und der Leſerkreis bezeichnet iſt; Jugend,
II. reifere Jugend; E. rwa ene, eligiöſe Er⸗
wachſene, gebildet Erwachſene So omm jedes Buch
den rechten ann Im Innern, auf dem Titelblatt, ſei gleichfalls
Nummer und Leſerkreis angegeben, zugleich der Stempel des Vereines
(per Stampiglie) und etwa ein rothes Zettelchen angebracht, des
Inhaltes: „Der Verein erſucht das Buch zu ſchonen“ Außerdem
werde ein alphabetiſche Mitglieder-Verzeichnis angefertigt, für
den Fall als das Leſehe verloren oder vergeſſen wird, das itglie
im Einſchreibbuch ſchne auffinden zu können. Eine öffentliche
Bibliotheksordnung Im Bibliothekslocale beſagt das Nähere 13  ber das
Verhalten der Mitglieder.

II Damit iſt zugleich auch ſchon vorgeſorgt, daſs die Bücherei
auch Erha  en bleibt V

ndeſſen diene zu dieſem Ende noch folgende
Bemerkung: Es iſt nothwendig das Einſchreibbuch leißig 3u Te⸗
vidieren; den Umſchlag der Bücher unverdroſſen zu Erneuern;

neben Unterhaltendem und Belehrendem auch Gemeinnützliches
die Landwirtſchaft, Bienenzucht, Gartenbau . betreffend an⸗;

zuſchaffen, deſto leichter auch von Sparcaſſen und ähnlichen
Inſtituten eine jährliche Subvention erhalten, durch Theilnahme
für die wichtigſten Lebensintereſſen des Volkes deſſen Vertrauen und

lebe gewinnen und auf dieſe Weiſe den liheralen Vorwurf „der
Volksverdummung“ als eine böswillige Verleumdung 20 OCulos
demonſtrieren.

ESs Are ſehr wünſchenswert, daſs die gegebenen Winke bei
Anlegung katholiſcher Volksbibliotheken von Seiten des hochwürdigen
Clerus Beachtung fänden, QAmi nach der Abſicht des heiligen Vaters
und des hochn ürdigſten Epiſkopates den Minierarbeiten der Freimaurerei
erfolgreich entgegengewirkt und die wahre Geiſtes⸗ und Herzensbildung
des Volkes nach Kräften gefördert werde „Qui Prior St tempore,
potior St jure“. Und E Macht Are es, enn allen größeren
Orten katholiſche Volksbibliotheken entſtünden, welche eventuell In
einen inneren Contact treten und auf dieſe Weiſe eine Org nif atio
anbahnen würden, deren angel die atholiſche Preſſe bis jetzt
noch immer leidet! der gleichen nicht die verſchiedenen katholiſchen
Preſsunternehmungen der einzelnen Länder und Reiche vielfach UuUL

vereinſamten Heeresabtheilungen, mit verſchiedenen en ausgerüſtet,
theils nach altem, theils nach Caliber, bald mit Munition
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überhäuft bald Hungertyphus leidend, und alle ohne einheitliche
Leitung, ohne gemeinſamen Feldherrn? Sint unum!“ Mör
dieſe des errn der Heerſcharen doch auch In der katholiſchen
Preſſe ſich erfüllen

Grieskirchen. Georg Wagnleithner.
XIX (Dürfen Confeſſionsloſe jederzeit getau

werden?) Von Ette der — 0 eht ſelbſtverſtändlich kein Hindernis
entgegen Cit Rückſicht auf die ſtaatliche Geſetzgebung kann EeS ſich
nur Uum jene Confeſſionsloſe handeln, we das vierzehnte Lebens⸗
jahr noch nicht erreicht haben, da nach vollendetem vierzehnten Lebens⸗
jahre der Eintritt und Austritt aus einer Kirche oder Religions⸗genoſſenſchaft keiner geſetzlichen Beſchränkung unterliegt; da nun nach

des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches die Ehe eines riſten
mit einem Confeſſionsloſen nicht möglich iſt, ſo können ferner nur
jene ehelichen Kinder vierzehn Jahren In Betracht kommen,
we QAus einer Ehe ammen, Iun der entweder beide Theile confeſſions⸗
1o ſind oder In welcher der eine 8  el confeſſionslos, der andere
aber nichtchriſtlich (3 jüdiſch) iſt, oder die QAus einer Ehe ſtammen,
die erſt nach ihrem Abſchluſſe durch die Confeſſionsloserklärung eines
Ehetheiles eine Miſchehe geworden iſt

Der Verwaltungs⸗Gerichtshof hebt nun In den Entſcheidungs⸗
gründen ſeines Erkenntniſſes vom April 1884, 668, QAus-⸗
drücklich hervor, daſ Im Geſetze für den Fall der Confeſſionsloſigkeit
des In Ezug auf das Religionsbekenntnis de Kindes maßgebenden
Ehetheiles eine Lücke gelaſſen ſei, daſs aber deſſenungeachtet eine
analoge, eine dem Geiſte des Geſetzes entſprechende Auffaſſung
platzgreifen müſſe, Onad die Kinder dem für ihr Religionsbekenntnis
maßgebenden Elterntheile Im allgemeinen in der Confeſſionsloſigkeit
ebenſo wie Im Religionsbekenntniſſe folgen In dieſem Sinne lauten
alle in dieſer Angelegenheit erfolgten Erkenntniſſe des Verwaltungs⸗—
gerichtshofes. Wenn bei der Geburt eines Kindes Clde Elterntheile
confeſſionslos ſind, ſo kann dasſelbe von keiner Kirche oder Religions⸗
genoſſenſchaft in Anſpruch werden. (Erk 22 pri
1882, 848.) Wenn aber bei der Geburt eines Kindes der eine
E  EI confeſſionslos, der andere aber nichtchriſtlich iſt, ſo kann
nach Artikel de Geſetzes vom Mai 1868, R.⸗G.⸗Bl Nr 49,
dasſelbe nUuLr entweder dem confeſſionsloſen Elterntheile In der Con⸗
feſſionsloſigkeit oder dem nichtchriſtlichen Ehetheile Iun deſſen nicht⸗
chriſtlichen Religion folgen (Erk pri 1884, 668.)
Wenn für ein Kind, welches aus einer erſt nach threm Abſchluſſe
durch Confeſſionsloserklärung eines Ehetheiles entſtandenen Miſchehe
ſtammt, in kEzug auf das Religionsbekenntnis der confeſſionsloſe
Ehetheil maßgebend iſt, muſs unterſchieden werden: wurd  *  5 da Kind
voOor der Confeſſionsloserklärung geboren, bleibt ſein Religions⸗
bekenntnis unverändert; wurde eS aber nach der Confeſſionslos⸗


